
Bildung der Teilhaushalte auf der Grundlage der örtlichen Verwaltungsgliederung

01.01.2011 - 31.12.2014

Grundlage: Verwaltungsgliederungsplan Bürgermeister

Fachbereich 1 Fachbereich 2

Fachdienst 10 Fachdienst 32 Fachdienst 20 Fachdienst 60

Zentrale Dienste. Ordnung, Bürger u. Finanzen und Bauen, Planen

Schule und Kultur Soziale Dienste Liegenschaften und Umwelz

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4

Ab 01.01.2015

Grubndlage: Organisationsplan

Abteilung 3

Bürgerdienste. Tourismus, 

Freizeit und Kultur

Innerer Service, Jugend, Bildung 

und Soziales

Teilhaushalt 4

Abteilung 4

Bauen und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 2

Bürgermeister

Abteilung 2

Finanzen, Wirtschaft und 

Liegenschaften

Teilhaushalt 3Teilhaushalt 1

Abteilung 1


